
Zusammenfassung Ergebnisse des Koalitionsausschusses vom 3. September 

2022 (Entlastungspaket) 

Strompreisbremse mit Entlastungswirkung: 

Nach Einführung der Erlösobergrenze wird aus deren Einnahmen eine 

Strompreisbremse für den Basisverbrauch eingeführt. Den Privathaushalten kann so 

eine gewisse Menge Strom zu einem vergünstigten Preis gutgeschrieben werden 

(Basisverbrauch). Die Haushalte werden so finanziell spürbar entlastet und 

gleichzeitig bleibt ein Anreiz zum Energiesparen erhalten. Für kleine und 

mittelständische Unternehmen mit Versorgertarif greift dieselbe Abwicklung wie für 

Haushalte. 

Entlastung beim CO2-Preis 

Um die Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen angesichts der stark 

angestiegenen Energiepreise nicht zusätzlich zu belasten, wird die für den 1. Januar 

2023 anstehende Erhöhung des CO2-Preises um fünf Euro pro Tonne im 

Brennstoffemissionshandel um ein Jahr auf den 1. Januar 2024 verschoben. Damit 

verschieben sich auch die bisher vorgesehenen Folgeschritte 2024 und 2025 

entsprechend um ein Jahr.  

Weitere Preisdämpfungen 

Die stark gestiegenen Gaspreise belasten die privaten Haushalte und die 

Unternehmen gleichermaßen. Auch die öffentlichen Haushalte sind nicht in der Lage, 

die hohen Marktpreise für die Gasverbraucher zu kompensieren. Die gestiegenen 

Preise sind Ausdruck eines durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine 

ausgelösten Knappheitssignals. Die Bundesregierung wird daher ihren Weg 

fortsetzen, weggefallene Gasmengen durch neue Quellen zu ersetzen. In Europa 

werden aktuell verschiedene Preisdämpfungsmodelle für den Wärmemarkt etabliert 

oder diskutiert. Auch in Deutschland gibt es diese Diskussion, etwa zu einem 

Grundkontingent im Wärmebereich. Es wird daher eine Expertenkommission mit 

Vertreterinnen und Vertretern u.a. aus Wissenschaft, Wirtschaft, Gewerkschaften und 

Verbraucherschutz eingesetzt, die zeitnah klären soll, ob und wenn ja wie ein solches 

Modell in Deutschland oder Europa realisierbar ist. 

Midi-Job: Anhebung der Grenze auf 2.000 Euro  

Für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit geringen monatlichen Einkommen ist 

eine Entlastung bei den Beiträgen zur Sozialversicherung (Kranken-, Arbeitslosen- 

und Rentenversicherung) besonders hilfreich. Schon bisher ist gesetzlich geregelt, 

dass zum 1. Oktober 2022 die Höchstgrenze für eine Beschäftigung im 

Übergangsbereich (MidiJob) von 1.300 Euro auf 1.600 Euro angehoben wird. Diese 

Höchstgrenze soll nunmehr auf monatlich 2.000 Euro angehoben werden ab dem 1. 

Januar 2023. Dadurch werden die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in diesem 

Lohnbereich um rund 1,3 Milliarden Euro jährlich entlastet, da sie deutlich weniger 

Beiträge für ihre Sozialversicherung zahlen. 



Konzertierte Aktion und Unterstützung der Tarifpolitik  

Die Bundesregierung diskutiert im Rahmen der „Konzertierten Aktion“ gemeinsam mit 

den Sozialpartnern, wie mit den gestiegenen Preisen und den damit einhergehenden 

realen Einkommensverlusten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer umgegangen 

werden kann. Die Sozialpartner entwickeln praxisnahe Lösungen. Der Bund ist 

bereit, bei zusätzlichen Zahlungen der Unternehmen an ihre Beschäftigten einen 

Betrag von bis zu 3.000 Euro von der Steuer und den Sozialversicherungsabgaben 

zu befreien. 

Unternehmenshilfen  

Viele Unternehmen und Betriebe leiden unter den hohen Energiekosten. Sie 

benötigen Unterstützung. Daher wird ein Programm für energieintensive 

Unternehmen aufgelegt, die die Steigerung ihrer Energiekosten nicht weitergeben 

können. Zudem sollen Unternehmen bei Investitionen in Effizienz- und 

Substitutionsmaßnahmen unterstützt werden. So kann die deutsche Wirtschaft 

unabhängig von russischen Gaslieferungen werden. Die bestehenden 

Hilfsprogramme für Unternehmen werden bis zum 31.Dezember 2022 verlängert, der 

momentanen Laufzeit des beihilferechtlichen Rahmens der Europäischen 

Kommission. Dazu gehören das KfW Sonderprogramm Ukraine, Belarus, Russland 

(UBR) mit zinsgünstigen Krediten und die bereits während der Corona-Pandemie 

eingeführten Erweiterungen der Bund-Länder-Bürgschaftsprogramme zur 

kurzfristigen Sicherstellung von Liquidität, das Energiekostendämpfungsprogramm 

zur Entlastung von besonders energie- und handelsintensiven Unternehmen, das 

Margining-Finanzierungsinstrument, mit dem die Liquidität von Unternehmen 

sichergestellt wird, die an Terminbörsen mit Strom, Erdgas und Emissionszertifikaten 

handeln und im begründeten Einzelfall die Unterstützung von Unternehmen mit 

großer volkswirtschaftlicher Bedeutung durch Eigenkapitalmaßnahmen. Um mehr 

Unternehmen zu erreichen und den Zugang zu erleichtern, wird beim KfW 

Sonderprogramm die Haftungsfreistellung verbessert. Das Energiekostendämpfungs- 

programm soll für weitere Unternehmen, die nicht auf der KUEBLL-Liste stehen, 

mithilfe erweiterter Kriterien, die die Belastung durch hohe Energiepreise zur 

Grundlage haben, Unterstützung gewähren. Das 100-Milliarden-Euro-Programm der 

KfW, das Anfang des Jahres dazu konzipiert wurde, Liquidität in den Terminmärkten 

für Gas sicherzustellen, wird spezifisch auf Elektrizitätsmärkte ausgedehnt. Es soll 

ermöglichen, zusätzliches zukünftiges Produktionsvolumen schon heute an die 

Märkte zu bringen und damit die Preise und die Schwankungsbreiten der Preise zu 

reduzieren. Die Bundesregierung wird prüfen, inwieweit zukunftsfähige Unternehmen 

stabilisiert werden können, die aufgrund von Gasmangellage bzw. nicht tragfähiger 

Energiepreise temporär ihre Produktion einstellen müssen. Die Unternehmenshilfen 

werden im Lichte der Entwicklungen fortlaufend auf ihre Effektivität überprüft und im 

engen Austausch mit der Wissenschaft sowie den Handelspartnern angepasst. 

 



Verlängerung Kurzarbeitergeld  

Die Sonderregelungen für das Kurzarbeitergeld werden über den 30. September 

2022 hinaus verlängert. Damit wird Sicherheit für Unternehmen und Beschäftigte 

geschaffen 

Senkung der Umsatzsteuer für Gas auf 7 Prozent  

Als Ausgleich für die neue Gasbeschaffungsumlage wird zeitgleich die Umsatzsteuer 

auf den gesamten Gasverbrauch reduziert. Zeitlich bis Ende März 2024 befristet wird 

für den Gasverbrauch statt des normalen Steuersatzes von 19 Prozent der ermäßigte 

Steuersatz von 7 Prozent gelten. Damit werden die Verbraucherinnen und 

Verbraucher spürbar entlastet – und der Staat „bereichert“ sich nicht an den spürbar 

steigenden Gaspreisen. Geringere Einkommen zahlen einen relativ höheren Anteil 

an Heizkosten und werden durch diese Steuersenkung relativ zum Einkommen 

überproportional entlastet. Wenn die Senkung zum 1. Oktober 2022 in Kraft tritt, ist 

damit zu rechnen, dass sich diese Maßnahme direkt inflationshemmend auswirken 

wird.  

Entfristen und Verbessern der Home-Office Pauschale  

Die bis Ende 2022 bereits verlängerte Home-Office Pauschale wird entfristet und 

verbessert. Damit wird pro Homeoffice-Tag ein Werbungskostenabzug bei der 

Einkommensteuer von 5 Euro, maximal 600 Euro pro Jahr möglich. Die 

Modernisierung der bisherigen Regelungen zum häuslichen Arbeitszimmer entlastet 

gerade auch Familien mit kleineren Wohnungen, die nicht über ein separates 

Arbeitszimmer verfügen, das bisher Voraussetzung für einen Steuerabzug ist. Sie ist 

ein Beitrag zur Steuervereinfachung. 


